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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 19.12.1963

Norm

StPO §427

Rechtssatz

Eine Bestimmung, daß in einem vom Rechtsmittelgericht angeordneten erneuerten Verfahren die Hauptverhandlung

in Abwesenheit des Angeklagten auch bei Zutre9en der im § 427 Abs 1 StPO normierten Voraussetzungen nicht

vorgenommen werden dürfe, ist dem Gesetz fremd.
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